


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 







 



 



 

 





 

 

 

 

 

 

 



 



 

ANTRAG 3 
 

der NÖAAB-FCG AK Fraktion 
an die 8. AKNÖ Kammer-Vollversammlung der XVI. Funktionsperiode 

am 10. November 2022 
 

Die Bevölkerung erlebt derzeit horrende Preiserhöhungen in allen Bereichen. 

Seit 14 Jahren beträgt das amtliche Kilometergeld 0,42 Euro. Das ist keineswegs mehr 
kostendeckend und ein echtes Verlustgeschäft, denn darin enthalten sind neben den 
Anschaffungs- und Treibstoffkosten auch die Kfz-Steuer, die Kosten für alle 
Versicherungen, das Service, Reparaturen und natürlich auch die Parkgebühren, 
Straßenmauten sowie die Autobahn-Vignette. In den letzten 14 Jahren sind alle diese 
Kosten zumindest an die jeweilige Inflationsrate angepasst worden. 

Arbeitnehmer*innen, welche Dienstreisen mit dem privaten PKW durchführen müssen, 
kommen mit dem derzeit geltenden Kilometergeld einfach nicht mehr aus. Benzin- und 
Dieselpreise sind überbordend gestiegen. Die seit 14 Jahren unveränderten 0,42 Euro pro 
gefahrenem Kilometer sind keineswegs mehr kostendeckend, aufgrund der dramatisch 
gestiegenen Auto-Neupreise, explodierenden Reparaturkosten und den jeweils mit den 
Inflationsraten steigenden Maut-, Parkpickerl- und Kurzparkkosten. 

Längst überfällig und nunmehr dringend notwendig ist daher die Erhöhung des 
Kilometergeldes! 

Die NÖAAB-FCG AK Fraktion stellt in der Vollversammlung der  
XVI. Funktionsperiode der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich 
den Antrag, den Gesetzgeber aufzufordern, das derzeit geltende amtliche 
Kilometergeld dringend zu erhöhen. Ebenso soll der Beifahrer bei dieser Erhöhung 
berücksichtigt werden. 

Kilometergeld: Erhöhung jetzt! 



ANTRAG 6 
 

der NÖAAB-FCG AK Fraktion 
an die 8. AKNÖ Kammer-Vollversammlung der XVI. Funktionsperiode 

am 10. November 2022 

 

Das Ehrenamt stärkt und erhält die Zivilgesellschaft, es schafft soziale Bindungen, trägt zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, fördert die Lebensqualität und den sozialen 
Fortschritt. Das ehrenamtliche Engagement ist ein wichtiger Faktor für Integration. 

Viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sind auch abhängig von ehrenamtlichem 
Engagement. Unser Zusammenleben würde vielerorts ohne ehrenamtliche Helfer*innen 
nicht funktionieren. Gerade wenn es um die Betreuung beeinträchtigter Personen, kranker 
oder alter Menschen geht steht die Ehrenamtlichkeit im Vordergrund. Aber auch die 
klimatischen Veränderungen mit ihren verheerenden Auswirkungen wie Flut, Dürre oder 
ähnlichem haben die große Bedeutung von ehrenamtlichen Helfer*innen aufgezeigt. Ob es 
nun Vereine sind die Besuchsdienste organisieren, die freiwilligen Helfer*innen bei 
Rettungsorganisationen oder die freiwilligen Feuerwehren – der Wert ist immens. Die 
Wertschätzung dieses Engagements ist natürlich zwischenmenschlich groß, und die 
Erwartung der Helfer*innen hat auch nichts mit Geld zu tun. Doch sollte diese großartige 
Leistung zumindest auf indirektem Wege honoriert und abgegolten werden. 
Jeder/Jede, der/die sich freiwillig engagiert, erwartet sich dafür Anerkennung, möchte einen 
guten Versicherungsschutz, Beratung und Fortbildung. Dafür gilt es den gesetzlichen 
Rahmen zu schaffen. 

 
Als ersten Schritt ist es gerade jetzt in der Zeit der Mehrfachkrisen nötig da oder dort einen 
finanziellen Ausgleich zu schaffen. Ehrenamtliches Engagement und Solidarität darf nicht 
als Selbstverständlichkeit empfunden werden, sondern muss auch unterstützt und gefördert 
werden. 

 

Die NÖAAB-FCG AK Fraktion stellt in der Vollversammlung der  

XVI. Funktionsperiode der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich 

den Antrag, den Finanzminister aufzufordern, eine Ehrenamtspauschale gesetzlich 

zu verankern. Diese Ehrenamtspauschale soll als ein steuerlicher Absetzbarbetrag 

von bis zu 1.000 € im Jahr für Aufwendungen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit 

definiert werden. Zusätzlich soll ein jährlicher steuerlicher Absetzbetrag für Kosten 

der Fortbildung, die im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit absolviert wird, in der 

 

 

Steuerliche Anerkennung von ehrenamtlichen Tätigkeiten 



Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes 

Die aktuelle Inflationsentwicklung wirkt sich sehr stark auf die niederösterreichischen Pendler aus. 

Viele sind aufgrund der mangelnden Anbindung an den öffentlichen Verkehr bzw. aufgrund einer 

nicht optimierten Taktung auf den privaten PKW angewiesen.  

Der Weg vom Großraum St. Pölten nach Wien beträgt etwa 70km. Bei einem durchschnittlichen 

Verbrauch von 7l/ 100km beträgt die Kostendifferenz von Mitte 2020 bis Anfang 2022 etwa 44 EUR 

pro Tankfüllung. Das macht das Pendeln um fast 180 EUR pro Monat teurer.  

Das Netto-Medianeinkommen betrug 2021 etwa 1.800 EUR. Somit schlägt allein die Erhöhung der 

Spritpreise mit 10% des Nettoeinkommens zu Buche! 

  

Die 8. Vollversammlung der XVI. Funktionsperiode der AK Niederösterreich beschließt: Die 

Arbeiterkammer Niederösterreich möge an die Bundesregierung, insbesondere an den 

Bundesminister für Finanzen, herantreten und darauf hinwirken, dass eine unverzügliche 

Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes auf mindestens 0,60 Euro pro km vorgenommen 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Antrag 07 

 

der AUGE/UG - 

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen 

 

zur 8. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer NÖ 

am 10. November 2022 

 

Energieversorgung sichern! 

 

Ausgegliederte Unternehmen sind abhängig von öffentlichen Mitteln, beauftragt 

gewinnorientiert zu wirtschaften und gesetzlich verpflichtet zur Teilnahme an Börsen-, 

Aktien- oder Wertpapiermärkten. Zur Absicherung ihrer Liefermengen planen 

Energieversorgungsunternehmen 1–2 Jahre voraus, Kraftwerke mit konstanter Leistung 

bieten ihr Produktionsvolumen auch für 1–2 Jahre im Voraus an und zwar über 

Energiehandelsbörsen wie EEX – European Energy Exchange in Leipzig. Eine 

Preisgarantie für künftige Energieabnehmer*innen gibt es nicht, deshalb ist mit finanziellen 

Sicherheitsleistungen die Option auf Lieferungen bei schwankenden Preisen zu 

gewährleisten. Diese Problemstellung hat vor wenigen Wochen der Energieversorger Wien 

Energie deutlich aufgezeigt. 

Die Vorteile einer freien Anbieterwahl in einem liberalisierten Energiemarkt sind für 

Stromkonsument*innen derzeit nicht gegeben, weil der Wettbewerb unter Lieferant*innen 

vollkommen zum Erliegen gekommen ist. Die Großhandelspreise steigen weiter und 

Strompreiserhöhungen sind aufgrund der liberalen Ausgestaltung vieler Lieferverträge ohne 

politische Eingriffe vorprogrammiert. 

Auf EU-Ebene muss daher in unmittelbarer Zukunft die Abkoppelung der Strom- von den 

Gaspreisen gelingen und das Merit-Order-Prinzip, das vorgibt, dass das teuerste Kraftwerk 

am Markt den Preis für Energie bestimmt, ist aufzugeben. Das schränkt einerseits die hohen 

Windfall-Profits (Marktlagen- bzw. Zufallsgewinne) von Billigstromerzeugenden ein, bringt 

aber andererseits den Energiemarkt wieder auf den Boden der Realität zurück.  



 

 

 

 

 

Mit einer Entkoppelung der Energiepreisgestaltung von Finanzmarktvorgaben und einer 

Aufhebung des Zwanges zum Börsenhandel kann es gelingen, Strompreise wieder an die 

tatsächlichen Erzeugungskosten anzupassen, und das Modell des Abschlusses von soliden 

Verträgen zwischen Energieerzeugern und -versorgern wird Standard. Der ursprünglichen 

Idee, auf dem freien Energiemarkt einen Anreiz zum Umstieg auf erneuerbare Energien zu 

bieten, kämen wir so als EU aber auch national wieder näher.mDie EU-Staaten müssen 

gemeinsam den New Green Deal umsetzen! Dazu wird es notwendig sein, den 

Energiecharta-Vertrag (ECV) zu beenden. Dieses multilaterale Abkommen über Handel und 

Investitionen im Energiebereich schützt Investitionen in fossile Energieträger und enthält 

Sonderklagerechte für Konzerne, behindert so die Klimawende massiv und widerspricht den 

Zielen aus dem Pariser Klimaabkommen. Österreich kann – so wie Italien schon 2016 – 

auch als einzelnes Land aus dem ECV aussteigen. 

 

In Österreich muss eine zentrale, bundesweit zuständige Koordinationsstelle für die 

Energieversorgung eingerichtet werden. Die Aufgaben dieser Koordinationsstelle sollten 

insbesondere umfassen: 

 die Überwachung des österreichischen Energiemarktes, 

 eine transparente und für alle leistbare Energiepreisgestaltung, 

 die gerechte Umverteilung von Windfall-Profits (= Übergewinnen) vor deren endgültiger 

Abschaffung, 

 die Koordination und den raschen Ausbau von klimasicheren Anlagen zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien auf dem gesamten Bundesgebiet unter aktiver Einbindung und 

fairer Beteiligung der Zivilgesellschaft, 

 die Herstellung von flächendeckender Netzwerkanbindung und den Ausbau 

klimawirksamer Infrastruktur vom Haushalt bis zum Großbetrieb, 

 die Entwicklung von Speicherkraftwerken zur Folgenutzung von Batterien und anderen 

energietechnisch verwertbaren Abfällen sowie die Unterstützung bei der Errichtung von 

Stromspeichern in Haushalten, die Photovoltaikanlagen anschaffen, 

 den Ausbau von Kreislaufwirtschaft in allen Produktions- und Dienstleistungsbereichen 

und in Produktverwertungsketten, 

 



 

 

 

 

 die Einrichtung von unabhängigen und mobilen Energieberatungsstellen, die 

Informationen bereitstellen für Einzelpersonen, Haus- und Dorfgemeinschaften sowie für 

Betriebe und Unternehmen, 

 die Organisation und Begleitung eines wirksamen Ausstiegs aus fossilen Energien, 

 die Einrichtung von Energie- und Klimahilfsfonds, die die dringend notwendige 

Klimawende in Österreich unterstützend begleiten. 

 

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer NÖ möge daher beschließen: 

 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert, dass auf europäischer Ebene der Energiecharta-

Vertrag beendet wird. 

 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert die Bundesregierung auf, eine zentrale 

Koordinationsstelle zur Erfüllung der oben genannten Aufgaben einzurichten. 

 



 

 

 

 

 

Antrag 08 

 

der AUGE/UG - 

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen 

 

zur 8. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer NÖ 

am 10. November 2022 

 

Verbindlichkeit schaffen – bundesweite Energieraumplanung 

Die aktuelle Energiekrise verlangt viele kurzfristige Lösungen. Doch zeigt sie uns auch gut 

auf, was in der Vergangenheit verabsäumt wurde, um eine nachhaltige Energiewende zu 

vollziehen. Denn um die Biodiversitäts- und Klimakrise zu bekämpfen, benötigt es sowohl 

eine Reduktion des Energieverbrauchs als auch einen Umbau des Energiesystems. 

Für den Umbau des Energiesystems fehlt ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen! Das 

zeigt sich in vielen Projekten, die durch die unterschiedlichen Verfahren in den 

Bundesländern wesentlich langsamer umgesetzt werden, beispielsweise bei der Errichtung 

von Windparks oder Sonnenkraftwerken: Einige Bundesländer haben mit eigenen 

Energieraumplänen Flächen festgelegt und vorgeprüft, in anderen Bundesländern gibt es 

keine Energieraumplanung. Oft braucht es auch eine eigene Widmung der Gemeinde und 

eine Genehmigung des Landes. Viele Hürden, die oft dazu führen, dass Projekte durch 

falschen Informationsstand oder Argumentation abgelehnt oder verlangsamt werden oder 

erst sehr spät geeignete Alternativen gesucht werden. Um das zu verhindern, sind 

Aufklärung und frühzeitige Öffentlichkeitseinbindung bei der Planung notwendig. 

Für eine bundesweite Energieraumplanung fehlt die Verbindlichkeit bereits im 

Planungsstadium. Eine Verbindlichkeit, die notwendig ist, um die Wende von fossiler 

Energie hin zu erneuerbaren Energieträgern zu meistern. Eine Verbindlichkeit, die uns 

helfen wird, die Klimaziele zu erreichen. 

Bundeskompetenzen für Raumordnung 

 

Der rasche Ausbau der erneuerbaren Energieträger scheitert derzeit an einer koordinierten 

und ambitionierten Energieraumplanung der Länder, welche teilweise keine 

raumbezogenen Vorgaben zur Standorteignung setzen und entsprechende Flächen für 

erneuerbare Energieträger nicht ausweisen. Es braucht daher mutige politische Schritte und 

eine stärkere Verschränkung von Energiepolitik und Raumplanung. Der Bund muss 

Mindestanforderungen an die Landesraumordnung stellen können, welche die Länder in 

ihren Landesplanungen und -gesetzen zu befolgen haben. Das kann durch die Aufnahme 

der Raumordnung in der Grundsatzgesetzgebung des Bundes nach Art 12 B-VG erfolgen. 

 



 

 

 

 

 

Harmonisierung der Ausbauziele in Bundesländern 

 

Die Ausbauziele des Bundes von 11 TWh für Photovoltaik und 10TWh für Windkraft bis 

2030 werden in den Energieraumplanungen der Bundesländer nicht abgebildet und müssen 

dringend harmonisiert werden. Hier könnte der Bund im Rahmen der 

Grundsatzgesetzgebung Ausbauziele für die Bundesländer festlegen, aber auch eine 

Einigung durch die Bundesländer im Rahmen der Österreichischen 

Raumordnungskonferenz (ÖROK) oder durch eine Art 15a B-VG Vereinbarung ist möglich. 

 

Frühzeitige Öffentlichkeitseinbindung bei Planung 

 

Die Öffentlichkeit muss in alle Energieraumplanungen frühzeitig, umfassend und auf 

nachvollziehbare Weise eingebunden werden. Das ist gerade beim Ausbau der 

erneuerbaren Energien wesentlich, um potenziellen Zielkonflikten entgegenzuwirken, 

Verständnis für den notwendigen Ausbau zu generieren und damit die Akzeptanz von 

Anlagen zu erhöhen. Auch hier braucht es einheitliche Vorgaben zur Ausgestaltung des 

Prozesses und der Öffentlichkeitsbeteiligung. 

 

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer NÖ möge daher beschließen: 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert die Bundesregierung auf, Regelungen zur 

bundesweiten Energieraumplanung vorzulegen. Der Bund soll dabei 

Mindestanforderungen an die Landesraumordnung stellen können, welche die 

Länder in ihren Landesplanungen und -gesetzen zu befolgen haben. Das kann durch 

die Aufnahme der Raumordnung in der Grundsatzgesetzgebung des Bundes nach 

Art 12 B-VG erfolgen. 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert die Bundesregierung auf, die Harmonisierung der 

Ausbauziele in den Bundesländern voranzutreiben und mit Rahmen der 

Grundsatzgesetzgebung Ausbauziele für die Bundesländer festzulegen. 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert die Bundesregierung auf, ein Konzept vorzulegen, wie 

die Öffentlichkeit in allen Energieraumplanungen frühzeitig, umfassend und auf 

nachvollziehbare Weise eingebunden werden kann.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 





 







 

 



 

 

 

Antrag 02 

 

der AUGE/UG - 

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen 

 

zur 8. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer NÖ 

am 10. November 2022 

 

Rechtsanspruch auf Karenzierung für die Ausübung eines vollzeit-beruflichen politischen 
Mandates mit Widereinstellungsverpflichtung für die Zeit danach 

Die Politik braucht kluge Köpfe und fähige Menschen. Wenn sie die demokratische und 
gesellschaftliche Vielfalt wiederspiegeln soll dann auch aus unterschiedlichen 
Gesellschaftsschichten. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für viele Menschen die Annahme und Ausübung eines politischen 
Mandates mit viel Unsicherheit und Einbußen für die Zeit danach verbunden ist. Aus diesem Grunde 
gibt es Zusagen für den Widereinstieg in vielen Regelungen, zB. Landesdienstrechten und 
Kammern. Und, entgegen der Notwendigkeit der gesellschaftlichen Vielfalt für die Ausübung der 
politischen Mandate, kommen die meisten Politiker*innen aus den Kammern, den Reihen der 
Landesbedienteten und den Selbstständigen.   

Für unselbstständige Beschäftigte, die Mehrheit der Menschen in diesem Land, sind die Nachteile, 
die jemanden durch die Ausübung eines politischen Mandates erwachsen, nicht zumutbar. 

Was bräuchte es, um auch diese Menschen zur Ausübung eines politischen Mandates zu bewegen? 
Was würde helfen? 

Im ersten Schritt brauchen unselbständige Erwerbstätige zeitliche Ressourcen um ein politisches 
Mandat wahrnehmen zu können. Eine Lösung dafür ist ein allgemeiner Freistellungsanspruch für 
die Ausübung von politischen Mandaten, wie es im öffentlichen Dienstrecht vielfach vorgesehen ist, 
beispielsweise im NÖ Landes-Bedienstetengesetz. Um einen zu starken Eingriff in die vertragliche 
Privatautonomie und in die Ressourcenplanung zu verhindern, soll nur ein Rechtsanspruch für die 
Freistellung der notwendigen Zeit geschaffen werden. Dieser Anspruch würde in Verbindung mit 
dem arbeitsverfassungsrechtlichen Motivkündigungsschutz eine sichere Grundlage für die 
Ausübung des Mandates schaffen.  

 



 

 

 

Die 8. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der AK NÖ möge daher beschließen- 

Der Gesetzgeber wird aufgefordert, im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, im 

Landarbeitsgesetz, im Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz und im Heimarbeitsgesetz 

folgenden Paragraphen einzufügen:  

Abs 1 Arbeitnehmer/innen, die Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates, eines Landtages, eines 
Gemeinderates, der Bezirksvertretung (Wien) oder Ortsvorsteher sind, ist die zur Ausübung des 
jeweiligen Mandates erforderliche freie Zeit gegen anteiligen Entfall der Bezüge zu gewähren. 

Abs 2 § 11a Abs 4 und 5 AVRAG sind sinngemäß anzuwenden. 

 

Durch diese Regelungen sollen vermehrt Arbeitnehmer:innen und Angestellte die Möglichkeit 
erhalten, politische Mandate wahrzunehmen.  



 
 

 

8. Vollversammlung der XVI. FP  

der Kammer für Arbeiter und Angestellte Niederösterreich 

am 10. November 2022 

 

Antrag 1 

 

EU - Sozialdumping bei Sozialversicherungsbeiträgen 

Es existiert nicht nur ein Wettlauf um niedrige Unternehmenssteuern zwischen den EU-

Staaten, sondern zusätzlich auch Einer um niedrige Sozialversicherungsbeträge. Dieses 

Rennen ist besonders negativ für alle Arbeitnehmer:innen und findet innerhalb der EU 

verstärkt statt. Das Problem entspringt aus der Tatsache, dass die Ausgestaltung und 

Festlegung der Sozialversicherungssysteme und der Beitragshöhen bei den 

Mitgliedsländern liegen. 

 

Ein gutes Beispiel dafür ist Slowenien, das besonders in der Bauwirtschaft viele 

Arbeitnehmer:innen nach Österreich schickt. Indem diese Länder für bestimmte Sektoren 

die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung senken, ermöglicht zum Beispiel Slowenien 

seinen heimischen Unternehmen, andere europäische Mitbewerber im Preiskampf zu 

unterbieten. In der Baubranche, wo der Wettbewerb zum großen Teil über den Preis 

entschieden wird und die Personalkosten einen hohen Anteil an den Gesamtkosten 

ausmachen, bewirkt der Verzicht der staatlichen slowenischen Sozialversicherungsträger 

auf größere Beiträge einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil für die entsendenden 

Unternehmen und stellt somit einfach eine unzulässige staatliche Beihilfe dar. Aus diesem 

Grund ist gegen Slowenien aktuell sogar ein Verfahren bei der EU-Kommission wegen 

Verletzung des EU-Beilhilferechts anhängig. 

 

In der Europäischen Union gilt für Entsendungen die Verpflichtung, dass entsandten 

Arbeitnehmer:innen für die Dauer der Entsendung zwingend zumindest der Lohn bezahlt 

werden muss, der in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Arbeitsleistung erbracht 

wird, vorgeschrieben ist. Zum Beispiel steht einem aus Slowenien entsandten Bauarbeiter 

der in Österreich kollektivvertraglich festgelegte Lohn zu und nicht der niedrigere 

slowenische Mindestlohn. Das slowenische Sozialversicherungsrecht regelt allerdings, dass 

der Sozialversicherungsbeitrag vom nationalen Mindestlohn und nicht vom Anspruchslohn 

zu berechnen ist, auch wenn der Arbeitsort in einem anderen EU-Staat liegt. 

 

 



 

 

 

Die Vollversammlung der AK Niederösterreich fordert: 

Eine einheitliche EU-Weite Regelung, die folgenden Inhalt hat:  

Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge nach Höhe des Anspruchslohnes, des 

Mitgliedsstaates wo die Arbeitsleistung erbracht wird, wenn die Berechnung im 

Herkunftsland des oder der Arbeitnehmers/in eine geringere Sozialversicherungsbeitrag 

ergibt. 

  





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

Antrag 05 

 

der AUGE/UG - 

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen 

 

zur 8. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer NÖ 

am 10. November 2022 

 

Gleicher Gehaltsbonus für alle im Behindertenbereich tätigen 

Arbeitnehmer*innen! 

Der erste Teil des Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetzes (Pflegereform) soll nun, nach 

der Entscheidung, die im Zuge der Sitzung der Landessozialreferent*innen mit dem 

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Johannes 

Rauch, getroffen wurde, noch bis Ende 2022 umgesetzt werden. Laufende 

Gehaltszuschüsse sind für das Jahr 2023 vorgesehen. 

Ursprünglich waren von der Pflegereform nur die Arbeitnehmer*innen betroffen, die 

einschlägige Pflegausbildungen vorzuweisen haben. Nach zahlreichen politischen 

Stellungnahmen der Gewerkschaften und der Arbeitgeber*innen aus dem 

Behindertenbereich zum Gesetzesentwurf wurde der Behindertenbereich doch und zwar in 

folgender Form in dieses Gesetz aufgenommen: 

Nur die Arbeitnehmer*innen aus dem Behindertenbetreuungsbereich, die Ausbildungen aus 

dem „neuen“ Sozialbetreuungs-Berufe-Gesetz (2008) absolviert haben 

(Fachsozialbetreuer*innen [FSB], diplomierte Fachsozialbetreuer*innen [DFSB], sollen 

analog dem Pflegebereich den Gehaltsbonus 2022 und 2023 erhalten. 

Tatsache ist aber, dass nur ca. 45% der Arbeitnehmer*innen, die im 

Behindertenbetreuungsbereich tätig sind, diese Ausbildungsabschlüsse nach dem 

Sozialbetreuungs-Berufe-Gesetz vorweisen können. 

Die restlichen 55% der Arbeitnehmer*innen, welche exakt dieselben pflegerischen, 

betreuenden, begleitenden Tätigkeiten im Behindertenbetreuungsbereich 

durchführen und andere Ausbildungen vorweisen, werden in diesem Gesetz nicht 

berücksichtigt. 

Folgende Berufsausbildungen sind unter diesen 55% subsumiert: 

Behindertenbetreuer*innen und diplomierte Behindertenbetreuer*innen nach alter 

Ausbildungsordnung (vor 2008), Sozialpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen (DSA, BA [FH], 

MA [FH]), Pädagog*innen (alte und neue Studienordnung), Psycholog*innen und 

Psychotherapeut*innen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Genau dieser multiprofessionelle Einsatz von Arbeitnehmer*innen im 

Behindertenbetreuungsbereich hat dazu geführt, dass die Einstufung im SWÖ-KV 

vorwiegend tätigkeitsbezogen und nicht ausbildungsbezogen vorgenommen wird. 

Die Ausbildungskapazitäten nach dem Sozialbetreuungs-Berufe-Gesetz sind nicht 

ausreichend, um den großen Bedarf an professionellen Kräften im Wiener 

Behindertenbereich (ca. 5500–6000 Arbeitnehmer*innen) abdecken zu. 

Wenn das Gesetz wie vorgesehen umgesetzt wird, werden nicht nur die Spaltung der 

Belegschaften, sondern auch ein weiterer Attraktivitätsverlust des gesamten 

Behindertenbetreuungsbereichs spürbare Folgen davon sein. Auch im 

Behindertenbetreuungsbereich ist seit Herbst 2020 der Personalmangel deutlich spürbar, 

der zu einer steigenden Belastung der in den Einrichtungen verbliebenen Belegschaften 

geführt hat. 

 

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer NÖ möge daher beschließen: 

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer NÖ fordert den gleichen Gehaltsbonus 

2022 und 2023 für alle im Behindertenbereich tätigen Arbeitnehmer*innen! 

 

 

 



 

 

 

Antrag 06 

 

der AUGE/UG - 

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen 

 

zur 8. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer NÖ 

am 10. November 2022 

 

Pflegereform 

 

Auch wenn mit der Pflegereform 2022 wichtige Schritte zur Verbesserung der Situation 

eingeleitet wurden, gibt es dennoch nach wie vor in vielen Bereichen massiven 

Reformbedarf. Geplant ist es die Einkommensstruktur für den Pflegebereich und die 

Sozialbetreuungsberufe inklusive den Heimhilfen zu verbessern. Nicht berücksichtigt 

wurde jedoch die Tatsache, dass das Sozial- und Gesundheitswesen ein dicht vernetztes 

System mit verschiedensten Dienstleistungen im intra- und extramuralen Bereich ist. 

Therapeutische Angebote beispielsweise zielen mit ihren Präventionsangeboten darauf 

ab, Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und damit den 

Bedarf von Akut- und Langzeitpflege zu reduzieren. Kolleg*innen in diesem Bereich sind 

wie der Pflegebereich von einer extremen Arbeitsverdichtung und einer geringen 

Entlohnung betroffen. Deshalb braucht es auch hier eine Attraktivierung der 

unterschiedlichen Berufe. Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem braucht das 

Wechselspiel der verschiedenen Berufsgruppen. Essentiell dafür ist ein Personalschlüssel, 

der sowohl qualitativ als auch quantitativ Pflege, Betreuung und soziale Unterstützung 

gewährleistet. Das heißt der Mensch mit einem Unterstützungsbedarf bekommt diese von 

der Berufsgruppe, die aufgrund der entsprechenden Ausbildung bestmöglich in der Lage 

ist zu helfen und das in der entsprechenden Quantität. Das erspart unnötiges Leid und 

letztendlich auch höhere Kosten durch Fehlbehandlungen. 

 

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer NÖ möge daher beschließen: 

 Die Arbeiterkammer NÖ setzt sich für eine Ausdehnung der Gehaltszuschüsse auf 

alle Bereiche des Sozial- und Gesundheitssystems ein – Gesundheit, Soziales und 

Pflege. 



 
 

 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert einen bundeseinheitlichen Personalschlüssel, der 

sowohl quantitativ als auch qualitativ die Basis für eine umfassenden Pflegereform 

sein soll.  Pflege darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss als ein Teil des 

Gesundheits- und Sozialbereichs gesehen werden.  

 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert Ausbildungen in all diesen Bereichen 

gleichermaßen zu fördern und tritt damit der Problematik des Auseinanderdriftens 

der unterschiedlichen Berufsgruppen entgegen.  

 



 

 

 

Antrag 09 

 

der AUGE/UG - 

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen 

 

zur 8. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer NÖ 

am 10. November 2022 

 

 

 

Hinweisgeber*innenschutz verbessern 

 

Immer wieder kommt es in Gesundheits-und Pflegeeinrichtungen zu (verwaltungs)strafrechtlich zu 
ahndenden Vorkommnissen und Skandalen. Beschäftigte, die auf derartige Umstände (die die 
Gesundheit von PatientInnen oder MitarbeiterInnen gefährden können oder tatsächlich geschädigt 
haben) aufmerksam machen, haben oftmals mit persönlichen Nachteilen und negativen rechtlichen 
Konsequenzen zu rechnen.  

Der vorliegende Entwurf eines Bundes-HinweisgeberInnengesetzes bietet für die vorgenannten 
Problemlagen keinen – im Vergleich zur derzeitigen Rechtslage – verbesserten Schutz für 
HinweisgeberInnen. Dasselbe gilt für den Entwurf des NÖ Hinweisgeberschutzgesetzes.  

 

Zur Verbesserung des Schutzes von HinweisgeberInnen betreffend Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen in Österreich wäre es dringend erforderlich, in § 3 Abs. 3 Z.11 des Entwurfs 
zum genannten Bundesgesetz über die umfassten Bestimmungen des Beamtenstrafrechts hinaus 
auch die Bestimmungen des StGB (Erster Abschnitt - Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben) 
sowie (gesundheitsberufsrechtliche) Verwaltungsstrafbestimmungen in den sachlichen 
Geltungsbereich einzuschließen. Im Entwurf zum genannten Landesgesetz fehlen im § 4 Abs. 1 
derartige Sachverhalte zur Gänze. Der Entwurf zum Landesgesetz betrifft ausschließlich 
unionsrechtliche Sachverhalte und geht im Unterschied zum Entwurf des Bundesgesetzes gar nicht 
darüber hinaus. 

 

Es sollte klargestellt werden, dass auch in internen Meldesysteme anonyme Meldungen (und 
Kommunikation) sichergestellt werden können. 

HinweisgeberInnen, die Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden sind, haben nach dem 
Entwurf in gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren, in denen eine Hinweisgeberin 
oder ein Hinweisgeber geltend macht, durch eine der im § 20 genannten Maßnahmen als Folge 
eines Hinweises benachteiligt worden zu sein, glaubhaft zu machen, dass die Maßnahme als 
Vergeltung für den Hinweis erfolgte.  

 

 

 



 

 

 

 

Anstelle der – praktisch wohl kaum erfolgreich darstellbaren – Glaubhaftmachungsverpflichtung 
durch die betroffenen HinweisgeberInnen wird – wie im deutschen Referentenentwurf des 
Bundesministeriums der Justiz zum Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz 
hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die 
Verstöße gegen das Unionsrecht melden, enthalten, die Festlegung einer Beweislastumkehr 
gefordert (siehe unten): 

 

§ 36 des deutschen Entwurfs (Stand Ende Juli 2022) 

Verbot von Repressalien; Beweislastumkehr 

(1) Gegen hinweisgebende Personen gerichtete Repressalien sind verboten. Das gilt auch für die 
Androhung und den Versuch, Repressalien auszuüben. 

(2) Erleidet eine hinweisgebende Person nach einer Meldung oder Offenlegung eine 
Benachteiligung im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit, so wird vermutet, dass diese 
Benachteiligung eine Repressalie ist. In diesem Fall hat die Person, die die hinweisgebende Person 
benachteiligt hat, zu beweisen, dass die Benachteiligung auf hinreichend gerechtfertigten Gründen 
basierte oder dass sie nicht auf der Meldung oder Offenlegung beruhte. 

Der guten Ordnung halber wird festgehalten, dass der Entwurf des o.g. nö Landesgesetzes im § 16 
eine derartige Beweislastumkehr bereits implementiert. 

 

 

Die Vollversammlung der AK Niederösterreich fordert somit: 

 

 Vom NÖ Landesgesetzgeber, den Entwurf zum NÖ Hinweisgeberschutzgesetz über 
unionsrechtliche Sachverhalte hinaus auf inländisches Recht und speziell auf den Schutz des 
Personals in Gesundheits-, Pflege- und Sozialbetreuungseinrichtungen im oben dargestellten Sinne 
auszudehnen, insbesondere im Hinblick auf Meldungen von strafbaren Handlungen gegen Leib und 
Leben gemäß StGB und von verwaltungsstrafrechtlichen Sachverhalten aus dem Berufsrecht der 
Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe   

 Vom Bundesgesetzgeber, die taxative Aufzählung im § 3 Abs. 3 Z. 11 um strafbare Handlungen 
gegen Leib und Leben gemäß StGB und um verwaltungsstrafrechtliche Sachverhalte aus dem 
Berufsrecht der Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe zu ergänzen 

 Vom Bundesgesetzgeber ferner, in den § 20 des Entwurfs eine Beweislastumkehr nach 
niederösterreichischem oder deutschem Vorbild zu implementieren und damit von der 
unrealistischen Verpflichtung der Glaubhaftmachung durch benachteiligte HinweisgeberInnen 
Abstand zu nehmen 

 

 



 

 

Antrag 10 

 

der AUGE/UG - 

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen 

 

zur 8. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer NÖ 

am 10. November 2022 
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